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Stand: Mai 2024 
 

A. Allgemeine Bedingungen 

I. Vertragsabschluss 

1. Unsere Lieferungen und Leistungen an Personen, die 
nicht Verbraucher im Sinne von § 13 BGB sind, erfolgen auf-
grund der nachstehenden Allgemeinen Verkaufsbedingun-
gen (AV). Sie gelten für alle künftigen Lieferungen und 
Leistungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich ver-
einbart werden. Anderslautenden Einkaufsbedingungen des 
Käufers wird ausdrücklich widersprochen. Sie werden auch 
dann nicht anerkannt, wenn wir Ihnen nicht nochmals nach 
Eingang bei uns widersprechen. Spätestens mit der Entge-
gennahme der Ware oder Leistung durch den Käufer gelten 
unsere AV als angenommen. Werden Bedingungen verein-
bart, die von diesen AV abweichen, so gelten die Bestim-
mungen dieser AV ergänzend, soweit sie den Regelungen 
der vereinbarten Bedingungen nicht entgegenstehen.  

2. Die vertragsgegenständliche Ware ist auf solche aus ei-
genem Vorrat beschränkt.  

3. Alle Angebote sind, soweit nicht schriftlich anders verein-
bart, unverbindlich und freibleibend; Zwischenverkauf bleibt 
vorbehalten. 

4. Bestellungen des Käufers in jeder Form gelten nur bei 
ausdrücklicher Erklärung durch uns als angenommen. 
Ebenso bedarf ein nach Vertragsschluss übermitteltes Än-
derungsverlangen des Käufers unserer Bestätigung. Ent-
sprechendes gilt auch für in elektronischer Form übermittelte 
kaufmännische Bestätigungsschreiben, es sei denn, dass 
für die Geschäftsverbindung die beiderseitige elektronische 
Übermittlungsform vereinbart ist und die Übermittlung an die 
zur Entgegennahme derartiger Erklärungen ausdrücklich be-
stimmte Anschrift erfolgt.  

5. Unsere auf Abschluss, Änderung oder Beendigung von 
Verträgen gerichteten Erklärungen bedürfen entweder der 
Schriftform oder der Textform. Dokumente, die von uns im 
Rahmen der teilautomatisierten elektronischen Auftragsda-
tenverarbeitung maschinell erstellt werden, sind auch ohne 
Unterschrift gültig. 

6. Ein Rahmenvertrag über eine feste Liefermenge verpflich-
tet den Käufer zur Abnahme und Bezahlung der gesamten 
Liefermenge innerhalb des vereinbarten Zeitraums; Abrufe 
des Käufers oder Liefereinteilungen innerhalb der vereinbar-
ten Vorlaufzeiten gelten als Bestimmung des Leistungszeit-
punktes für die jeweiligen Teilmengen.  

7. Ein Rahmenvertrag, der lediglich Preise für unbestimmte 
Liefermengen innerhalb eines vereinbarten Zeitraums, aber 
keine Abnahmepflichten des Käufers beinhaltet, begründet 
für uns keine Lieferverpflichtungen; Lieferverpflichtungen 
entstehen erst bei verbindlichen Einzelverträgen, deren Ab-
schluss vorbehalten bleibt.   

8. Soweit mit dem Käufer vereinbart ist, dass ihm die selb-
ständige Entnahme oder Abforderung von Waren aus einem 
von uns beim Käufer vorgehaltenen oder aus einem sonsti-
gen von uns zu beliefernden Warenlager gestattet ist, gilt – 
vorbehaltlich etwaiger anderslautender Vereinbarungen – 
die Vorhaltung der Waren im Rahmen des bestehenden Lie-
ferverhältnisses als dauerhaftes Verkaufsangebot, welches 
spätestens durch die berechtigte Entnahme oder Abforde-
rung der Ware aus dem Warenlager – gleichviel, ob die Ent-
nahme durch den Käufer oder durch uns im Auftrag des 

Käufers erfolgt – als angenommen gilt. Wir behalten uns vor, 
die Befugnis des Käufers zur Entnahme oder Abforderung 
von Waren aus solchen Warenlagern jederzeit aus wichti-
gem Grunde – insbesondere bei Gefährdung bestehender 
oder zukünftiger Kaufpreisforderungen, bei Abrechnungsun-
stimmigkeiten, bei Gefährdung der Ware oder bei Beendi-
gung der Lieferbeziehung - zu widerrufen. 

9. Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart und unseren 
AV nicht entgegenstehend gelten für Metallgeschäfte die 
branchenüblichen Gewohnheiten und Gebräuche, wie sie 
vom Verband Deutscher Metallhändler e.V. in den Usancen 
des Metallhandels in der jeweils aktuellen Fassung festge-
schrieben werden, jedoch mit der Maßgabe, dass etwaige 
darin vorgesehenen Garantien und Zusicherungen nur die 
Rechtswirkung einer Beschaffenheitsangabe und nicht die 
Rechtswirkung einer Garantie im Sinne des Bürgerlichen 
Gesetzbuches zukommt. 

10. Mit Schutzrechten versehene Lieferungen und Leistun-
gen dürfen nur mit unserer Zustimmung weiterveräußert 
werden.  

 

II. Kaufpreis und Zahlungsbedingungen 

1. Der Kaufpreis ist sofort nach erfolgter Lieferung oder Ab-
holung oder der Entnahme aus dem Lager fällig. 

2. Ist vereinbart, dass die Ware innerhalb einer bestimmten 
Frist nach unserer Meldung der Versandbereitschaft von un-
serem Käufer zum Versand freigegeben (Abruf) oder abge-
holt werden soll, so ist der Käufer verpflichtet, die Ware 
innerhalb von sieben Kalendertagen abzurufen oder abzu-
holen. Ruft oder holt der Käufer die Ware nicht innerhalb die-
ser Frist ab, sind wir ab dem Zeitpunkt der 
Versandbereitschaft berechtigt, die Ware kostenpflichtig ein-
zulagern und in Rechnung zu stellen; der Kaufpreis ist in die-
sem Fall 17 Kalendertage nach Rechnungsdatum zur 
Zahlung fällig. 

Die Rechte aus Ziffer A. II. 5. bleiben vorbehalten. 

3. Zahlung hat ohne Skontoabzug in der Weise zu erfolgen, 
dass wir am Fälligkeitstag über den Betrag verfügen können. 
Der Käufer darf nur mit unbestrittenen oder mit rechtskräftig 
festgestellten Forderungen aufrechnen; Zurückbehaltungs-
rechte stehen ihm nur zu, soweit sie auf demselben Ver-
tragsverhältnis beruhen. 

4. Bei Zielüberschreitungen werden Zinsen in Höhe von 
neun Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz be-
rechnet. 

5. Soweit infolge nachträglich eingetretener Umstände, aus 
denen sich eine wesentliche Vermögensverschlechterung 
ergibt, unser Zahlungsanspruch gefährdet ist, sind wir be-
rechtigt, ihn fällig zu stellen. 

6. In den Fällen der Ziffer 5 sowie der Ziffer A. IV. 8. können 
wir die Einziehungsermächtigung (Ziffer A. IV. 7.) widerrufen 
und für noch ausstehende Lieferungen Vorauszahlungen 
verlangen. 

7. Die in Ziffer 5. sowie in Ziffer A. IV. 8. genannten Rechts-
folgen kann der Käufer durch Sicherheitsleistung in Höhe un-
seres gefährdeten Zahlungsanspruchs abwenden. 
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Leistet der Käufer in den Fällen der Ziffer 5. oder der Ziffer 
A. IV. 8. innerhalb angemessener Frist weder Vorauszah-
lung noch angemessene Sicherheit, so sind wir zur Aus-
übung des Rücktritts unter Ausschluss von 
Ersatzansprüchen des Käufers berechtigt. 

8. Die gesetzlichen Vorschriften über den Zahlungsverzug 
und die Geltendmachung der Unsicherheitseinrede 
(§ 321 BGB) bleiben unberührt. 

9. Wenn eine Abnahme/Werkstoffprüfung vereinbart ist, 
trägt der Käufer die Kosten seines eigenen oder des von ihm 
beauftragten Personals und hat der Käufer unsere Aufwen-
dungen gemäß unserer aktuellen Preisliste zu vergüten. Die 
Abnahme wird im Lieferwerk durchgeführt.  

10. Zusätzliche Leistungen, die in unseren Preislisten nicht 
enthalten sind und für die keine Vergütungsvereinbarung ge-
troffen wurde, sind nach unseren geltenden Stundensätzen 
für Fremdleistungen, hilfsweise zu ortsüblichen Vergütungs-
sätzen für vergleichbare Leistungen zu vergüten.  

11. Für die Fälle einer wesentlichen Kostenveränderung bei 
Rohstoffen, Vormaterialien, Energie, Transportleistungen 
oder Umweltschutz oder einer Einführung neuer oder einer 
wesentlichen Erhöhung bestehender öffentlicher Abgaben 
oder vergleichbar wirkender Belastungen, gleichviel ob zivil- 
oder öffentlich-rechtlich ausgestaltet, die in ihrer Gesamtheit 
oder jeweils einzeln zu einer wesentlichen Erhöhung unserer 
Herstellungskosten im Vergleich zu den bei Abschluss des 
jeweiligen Vertrages zugrunde gelegten Kosten führt, sind 
wir zu einer einseitigen Preiserhöhung berechtigt, die sich 
auf die Weitergabe der tatsächlichen Kostenerhöhung unter 
Fortschreibung der ursprünglichen Kalkulation beschränkt; 
dies gilt nicht, sofern ein in den ersten drei Monaten nach 
Abschluss des einzelnen Vertrages liegender verbindlicher 
oder unverbindlicher Liefertermin vereinbart wurde; ferner 
gilt dies nicht, sofern die Kostenveränderung konkret vorher-
sehbar war. Bei Rahmenverträgen gemäß den Ziffern A I. 6. 
und A. I. 7. gelten die vorstehenden Regelungen entspre-
chend mit der Maßgabe, dass die Dreimonatsfrist mit Ab-
schluss des Rahmenvertrages beginnt. Die Preiserhöhung 
beschränkt sich auf die tatsächliche Kostenveränderung des 
betreffenden Kalkulationsbestandteils und wird dem Käufer 
umgehend mitgeteilt. Der Käufer ist innerhalb von zwei Wo-
chen nach Erhalt der Mitteilung unter Ausschluss weiterge-
hender Rechte zur außerordentlichen Kündigung des 
Rahmenvertrags und zum Rücktritt von dem betroffenen 
Einzelvertrag berechtigt. 

 

III. Sicherheiten 

1. Wir haben – unbeschadet unserer gesetzlichen und ver-
traglichen Rechte – Anspruch auf werthaltige Besicherung 
unserer sämtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leis-
tungen, auch soweit sie bedingt oder befristet sind. Sofern 
wir unseren Anspruch auf Besicherung im Einzelfall oder 
zeitweilig nicht oder nicht in voller Höhe geltend machen, 
liegt darin kein Verzicht auf den Anspruch auf Besicherung.  

2. Leistet der Käufer eine geforderte Sicherheit nicht oder 
verlängert er eine gewährte Sicherheit, die zu verfallen droht, 
auf Anforderung nicht, so steht uns hinsichtlich noch nicht 
erbrachter Lieferungen und Leistungen ein Zurückbehal-
tungsrecht und das Recht zur Versagung von Lagerentnah-
men zu. Nach fruchtloser Fristsetzung sind wir zur Ausübung 
des Rücktrittsrechts hinsichtlich aller noch nicht erbrachter 
Lieferungen und Leistungen unter Ausschluss von Ersatzan-
sprüchen des Käufers berechtigt. 

3. An vom Käufer gelieferten oder beigestellten Gegenstän-
den, die durch uns be- oder verarbeitet werden oder sonst 

Gegenstand oder Hilfsmittel unserer Leistungserbringung 
sind, besteht zu unseren Gunsten ein rechtsgeschäftliches 
Pfandrecht, welches der Absicherung unserer Vergütungs-
forderungen aus der Be- oder Verarbeitung samt Nebenfor-
derungen dient. Gesetzliche Pfandrechte bleiben unberührt. 

 

IV. Eigentumsvorbehalt 

1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbe-
haltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, insbe-
sondere auch der jeweiligen Saldoforderungen, die uns im 
Rahmen der Geschäftsbeziehung zustehen. Dies gilt auch 
für künftige und bedingte Forderungen. Wir sind berechtigt, 
die Vorbehaltsware als solche zu kennzeichnen und dem 
Käufer die Entfernung oder Unkenntlichmachung der Kenn-
zeichnung zu untersagen oder ihm die nachträgliche Kenn-
zeichnung aufzuerlegen. 

2. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns 
als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu ver-
pflichten. Die be- und verarbeitete Ware gilt als Vorbehalts-
ware im Sinne der Ziffer IV. 1. 

3. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vor-
behaltsware mit anderen Waren durch den Käufer steht uns 
das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des 
Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert 
der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum 
durch Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung, so über-
trägt der Käufer uns bereits jetzt die ihm zustehenden Eigen-
tums- bzw. Anwartschaftsrechte an dem neuen Bestand 
oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vor-
behaltsware, im Falle der Verarbeitung im Verhältnis des 
Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert 
der anderen verwendeten Waren, und verwahrt sie unent-
geltlich für uns. Unsere Miteigentumsrechte gelten als Vor-
behaltsware im Sinne der Ziffer IV. 1. 

4. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingun-
gen und solange er nicht im Verzug ist, weiterveräußern, vo-
rausgesetzt, dass er sich das Eigentum vorbehält und die 
Forderungen aus der Weiterveräußerung gemäß den Ziffern 
IV. 5. und 6. auf uns übergehen. Zu anderen Verfügungen 
über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt. Als Weiter-
veräußerung im Sinne dieses Abschnitts A. IV. gilt auch die 
Verwendung der Vorbehaltsware zur Erfüllung von Werkver-
trägen. 

5. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung 
der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten. 
Sie dienen in demselben Umfange zur Sicherung wie die 
Vorbehaltsware im Sinne der Ziffer IV. 1. 

6. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit an-
deren Waren weiterveräußert, so wird uns die Forderung aus 
der Weiterveräußerung im Verhältnis des Rechnungswertes 
der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen Wa-
ren abgetreten. Bei der Weiterveräußerung von Waren, an 
denen wir Miteigentumsanteile gemäß Ziffer IV. 3. haben, 
wird uns ein unserem Miteigentumsanteil entsprechender 
Teil der Forderung abgetreten. 

7. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiter-
veräußerung einzuziehen, es sei denn, wir widerrufen die 
Einziehungsermächtigung in den in den Ziffern A. II. 5. und 
A. IV. 8. genannten Fällen. Auf unser Verlangen ist er ver-
pflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu 
unterrichten – sofern dies nicht durch uns erfolgt – und uns 
die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen 
zu geben.  
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Zur Abtretung der Forderungen ist der Käufer in keinem Falle 
befugt. 

8. Gerät der Käufer mit der Zahlung in Verzug und deutet 
dies auf eine Gefährdung der Realisierbarkeit eines nicht un-
erheblichen Teils unserer Forderung hin, so sind wir berech-
tigt, die Weiterverarbeitung der gelieferten Ware zu 
untersagen, die Ware zurückzuholen und hierzu gegebenen-
falls den Betrieb des Käufers zu betreten.  

9. Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigungen 
durch Dritte muss uns der Käufer unverzüglich benachrichti-
gen. 

10. Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die 
gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als zehn v. H., 
so sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe 
von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet. 

 

B. Vertragsgegenstand und Ausführung der Lieferung 

I. Liefergegenstand und Warenursprung 

1. Liefergegenstand, -menge und -qualität bemessen sich 
nach der einzelvertraglichen schriftlichen Vereinbarung. 

2. Ein Rechtsanspruch auf Lieferung von Waren mit Waren-
ursprung aus der Europäischen Union im Sinne zollrechtli-
cher Präferenzvorschriften besteht nicht, es sei denn ein 
solcher Warenursprung wurde ausdrücklich vereinbart. 

 

II. Liefervorbehalte; Termine; höhere Gewalt 

1. Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer Auftrags-
bestätigung, jedoch nicht vor völliger Klarstellung aller Ein-
zelheiten des Auftrags und der Beibringung etwa 
erforderlicher in- und ausländischer behördlicher Bescheini-
gungen; Entsprechendes gilt für Liefertermine. Alle Liefer-
fristen und -termine stehen unter dem Vorbehalt 
unvorhersehbarer Produktionsstörungen und rechtzeitiger 
und hinreichender Selbstbelieferung mit erforderlichen Roh-
stoffen, Vormaterialien und Fremdleistungen und, soweit es 
sich um Handelsware handelt, unter dem Vorbehalt von Lie-
ferfähigkeit und rechtzeitiger, richtiger und hinreichender 
Selbstbelieferung. 

Die Überschreitung unter Vorbehalt bestätigter Liefertermine 
und -fristen begründet keinen Verzug.  

2. Wenn der Käufer vertragliche Pflichten – auch Mitwir-
kungs- oder Nebenpflichten –, wie Eröffnung eines Akkredi-
tivs, Beibringung in- oder ausländischer Bescheinigungen, 
Leistung einer Vorauszahlung oder Ähnliches, nicht recht-
zeitig erfüllt, sind wir berechtigt, unsere Lieferfristen und -ter-
mine – unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des 
Käufers – entsprechend den Bedürfnissen unseres Produk-
tionsablaufes angemessen hinauszuschieben. 

3. Lieferfristen und -termine beziehen sich auf den Zeitpunkt 
der Absendung. Sie gelten mit Meldung der Versandbereit-
schaft als eingehalten, wenn die Ware ohne unser Verschul-
den nicht rechtzeitig abgesendet werden kann.  

4. In Fällen höherer Gewalt ruhen die vertraglichen Verpflich-
tungen beider Parteien und verschieben sich die Termine 
und Fristen für die Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen 
entsprechend. Als Höhere Gewalt gelten schwerwiegende, 
von außen kommende betriebsfremde Ereignisse, die selbst 
bei Anwendung äußerster Sorgfalt nicht abwendbar sind und 
die dazu führen, dass eine Partei ihre vertraglichen Ver-
pflichtungen nicht oder nur mit unangemessen hohem Auf-
wand erbringen kann. Insbesondere gilt als Fall höherer 
Gewalt ohne darauf beschränkt zu sein: Naturkatastrophe, 

Erdbeben, Vulkanausbruch, schweres Unwetter, Blitzschlag, 
Flut, ungewöhnlich starker Schneefall, orkanartiger Sturm, 
Feuer, Explosion, Freisetzung von Strahlung oder Giftstof-
fen, Krieg, Terrorismus, Anschlagsdrohung, Cyberkriminali-
tät, Aufstand oder Aufruhr, ein Embargo oder eine 
behördliche, gerichtliche oder andere hoheitliche Maßnah-
men unabhängig von ihrer Legitimation, eine Epidemie oder 
Seuche, Währungsverfall, Inflation, Arbeitskampf in eigenen 
und fremden Betrieben, schwerwiegende Transportbehinde-
rungen, schwerwiegender Maschinenbruch oder ein sonsti-
ges ähnlich schwerwiegendes Ereignis. Das Ereignis ist der 
anderen Vertragspartei unverzüglich anzuzeigen. Frühes-
tens nach sechswöchiger Dauer des Ereignisses höherer 
Gewalt ist jede der Vertragsparteien unter Ausschluss einer 
diesbezüglichen Ersatzverpflichtung zum Rücktritt von dem 
von der höheren Gewalt betroffenen Umfang des Vertrages 
berechtigt. Die Pflicht zur Bezahlung erbrachter Leistungen 
wird durch die höhere Gewalt nicht berührt. Dem Käufer zu-
stehende Rücktrittsrechte nach Ziffer B. I. 7. bleiben unbe-
rührt. 

5. Bei Nichteinhaltung der Lieferfristen stehen dem Käufer 
die Rechte aus §§ 281, 323 BGB erst dann zu, wenn wir uns 
im Verzug befinden und er uns eine angemessene Frist zur 
Lieferung gesetzt hat, die – insoweit abweichend von §§ 281, 
323 BGB – mit der Erklärung verbunden ist, dass er die An-
nahme der Leistung nach dem Ablaufe der Frist ablehne; 
nach erfolglosem Ablauf der Frist ist der Anspruch auf Erfül-
lung ausgeschlossen.  

6. Im Verzugsfall haften wir für vom Käufer nachgewiesenen 
Schäden und Aufwendungen aus oder im Zusammenhang 
mit Verzögerungen der geschuldeten Leistung nur bei 
schuldhafter Versäumung verbindlich vereinbarter Lieferter-
mine und –fristen; hierbei bemisst sich unsere Haftung nach 
den Bestimmungen in Abschnitt C.  

Unbeschadet seiner gesetzlichen Schadensminderungs-
pflicht ist der Käufer insbesondere verpflichtet, uns unver-
züglich auf die für ihn erkennbaren drohenden 
Verzögerungsschäden schriftlich hinzuweisen. Wir behalten 
uns vor, dem Käufer Deckungskaufmöglichkeiten vorzu-
schlagen.  

7. Der Käufer kann ohne Fristsetzung vom Vertrag zurück-
treten, wenn uns die gesamte Lieferung vor Gefahrübergang 
endgültig unmöglich wird. Der Käufer kann darüber hinaus 
vom Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung die 
Ausführung eines Teils der Lieferung unmöglich wird und er 
ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung der Teilliefe-
rung hat. Ist dies nicht der Fall, so hat der Käufer den auf die 
Teillieferung entfallenden Vertragspreis zu zahlen. Dasselbe 
gilt im Falle unseres Unvermögens. Im Übrigen gilt Ab-
schnitt C. 

8. Der Käufer verpflichtet sich, die Sicherheits- und Zuver-
lässigkeitsanforderungen zu erfüllen, die von der deutschen 
Zollverwaltung für die Zertifizierung zum "Zugelassenen 
Wirtschaftsbeteiligten" (ZWB/AEO) erlassen wurden. Sofern 
der Käufer nicht selbst die Anerkennung als Zugelassener 
Wirtschaftsbeteiligter besitzt oder beantragt hat, verpflichtet 
er sich, uns gegenüber eine gesonderte Verpflichtungserklä-
rung nach zollamtlichem Muster zur Einhaltung der Sicher-
heits- und Zuverlässigkeitsanforderungen abzugeben. Der 
Käufer verpflichtet sich, uns sofort zu informieren, wenn die 
Einhaltung der Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanforderun-
gen von ihm oder von den von ihm im Rahmen der Ver-
tragserfüllung eingesetzten Hilfspersonen verletzt werden 
oder ihre Einhaltung nicht mehr sichergestellt ist.  

Wir haben das Recht, den jeweiligen Vertrag aus wichtigem 
Grunde zu kündigen, wenn der Käufer die zur Anerkennung 
als Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter erforderlichen 
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Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanforderungen nicht erfüllt 
oder auf Verlangen uns gegenüber keine Sicherheitserklä-
rung abgibt oder der Käufer oder die von ihm im Rahmen der 
Vertragserfüllung eingesetzten Hilfspersonen diese Sicher-
heits- und Zuverlässigkeitsanforderungen schuldhaft in 
schwerwiegender Weise oder wiederholt verletzen.  

 

III. Maß, Gewicht, Güte 

Abweichungen von Maß, Gewicht und Güte sind nach DIN 
oder der geltenden Übung zulässig. Die Gewichte werden 
auf geeichten Waagen festgestellt und sind für die Fakturie-
rung maßgebend. Der Gewichtsnachweis erfolgt durch Vor-
lage des Wiegeprotokolls. Sofern nicht üblicherweise eine 
Einzelverwiegung erfolgt, gilt jeweils das Gesamtgewicht der 
Sendung. Unterschiede gegenüber den rechnerischen Ein-
zelgewichten werden verhältnismäßig auf diese verteilt. 
Dem Käufer bleibt es unbenommen, den Beweis für die Un-
richtigkeit des von uns durchgeführten Messverfahrens an-
zutreten. 

 

IV. Versand, Verpackung und Gefahrübergang 

1. Der Käufer hat die Ware ab unserem Werk nach Mitteilung 
der Bereitstellung auf eigenes Risiko und auf eigene Kosten 
abzuholen, es sei denn es ist ein Versendungskauf verein-
bart.  

2. Als versandfertig gemeldete Ware muss sofort abgerufen 
werden, andernfalls sind wir berechtigt, die Ware auf Kosten 
und Gefahr des Bestellers nach eigenem Ermessen zu la-
gern und als geliefert zu berechnen.  

3. Im Falle des Versendungskaufs sind wir lediglich verpflich-
tet, eine geeignete und zuverlässige Transportperson aus-
zuwählen und zu beauftragen; die Kosten der Versendung 
trägt der Käufer. Mit der Übergabe an den Spediteur oder 
Frachtführer geht die Gefahr – einschließlich Beschlag-
nahme – in jedem Fall, z. B. auch bei FOB- und CIF-
Geschäften, auf den Käufer über.  

4. Verpackungen können beim Verkäufer unentgeltlich ab-
gegeben werden. Kosten des Käufers für den Transport zum 
Verkäufer oder für eine eigene Entsorgung der Verpackung 
werden nicht übernommen. 

5. Im Übrigen sind, sofern in diesen Bedingungen keine an-
deren Regelungen getroffen sind, für die Auslegung der ver-
schiedenen Verkaufsklauseln die INCOTERMS 
maßgebend.  

 

V. Mängelrechte 

1. Die vertragsgemäße Beschaffenheit und Mangelfreiheit 
unserer Ware bemisst sich ausschließlich nach den aus-
drücklichen Vereinbarungen über Qualität und Menge der 
bestellten Ware zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs 
(§ 434 Abs. 2 Ziff. 1 BGB) mit der Maßgabe, dass unerheb-
liche produktionsbedingte Abweichungen im Rahmen bran-
chenüblicher oder normgemäßer Toleranzen keinen 
Sachmangel darstellen. Eine Haftung für einen bestimmten 
Einsatzzweck oder eine bestimmte Eignung wird nur inso-
weit übernommen, als dies ausdrücklich vereinbart ist; im 
Übrigen obliegt das Eignungs- und Verwendungsrisiko aus-
schließlich dem Käufer. Sowohl für die in § 434 Abs. 2 Ziff. 2 
BGB geregelte Eignung für die nach dem Vertrag vorausge-
setzte Verwendung als auch für die in § 434 Abs. 3 BGB ge-
regelten objektiven Anforderungen übernehmen wir keine 
Haftung. Dies gilt auch dann, wenn wir von dem Verwen-
dungszweck der Ware Kenntnis haben oder einer Eignung 

der Ware oder Leistung für eine bestimmte Verwendung 
nicht widersprechen. Wir haften nicht für Verschlechterung 
oder Untergang oder unsachgemäße Behandlung der Ware 
nach Gefahrübergang.  

Falls der Käufer beabsichtigt, unsere Ware für sicherheitsre-
levante Gegenstände oder Sicherheitsbauteile zu verwen-
den, bedürfen die erforderlichen besonderen 
Sorgfaltsanforderungen und der Gegenstand, die Anzahl 
und die Reichweite der von uns vorzunehmenden Sicher-
heitsprüfungen der ausdrücklichen Vereinbarung im Vertrag. 
Dies entlastet den Käufer nicht von seiner ausschließlichen 
Verantwortlichkeit für das Eignungs- und Verwendungsri-
siko.  

2. Inhalte der vereinbarten Spezifikation und ein etwa aus-
drücklich vereinbarter Verwendungszweck begründen keine 
Garantie; die Übernahme einer Garantie bedarf der schriftli-
chen Vereinbarung.  

3. Der Käufer hat empfangene Ware nach Erhalt unverzüg-
lich zu untersuchen. Mängelrechte bestehen nur, wenn bei 
einer zumutbaren Untersuchung erkennbare Mängel unver-
züglich schriftlich gerügt werden. Versteckte Sachmängel 
müssen unverzüglich nach ihrer Entdeckung gerügt werden.  

Nach Durchführung einer vereinbarten Abnahme ist die 
Rüge von Mängeln, die bei dieser Abnahme hätten festge-
stellt werden können, ausgeschlossen.  

4. Der Käufer hat uns bei Beanstandungen unverzüglich Ge-
legenheit zu einer Überprüfung der beanstandeten Ware zu 
geben; auf Verlangen ist uns die beanstandete Ware oder 
eine Probe derselben auf unsere Kosten zur Verfügung zu 
stellen. Bei unberechtigten Beanstandungen behalten wir 
uns die Belastung des Käufers mit Fracht- und Umschlags-
kosten sowie dem Überprüfungsaufwand vor.  

5. Bei Waren, die als deklassiertes Material verkauft worden 
sind (z. B. sogenanntes II-a-Material), stehen dem Käufer 
bezüglich der angegebenen Fehler und solcher, mit denen 
er üblicherweise zu rechnen hat, keine Mängelrechte zu.  

6. Bei Vorliegen eines Mangels werden wir nach unserer 
Wahl – unter Berücksichtigung der Belange des Käufers – 
Nacherfüllung entweder durch Ersatzlieferung oder durch 
Nachbesserung leisten; gesetzlich zwingende Ansprüche im 
Zusammenhang mit der Nacherfüllung bleiben unberührt.  

Wir können die Nacherfüllung verweigern, wenn sie nur mit 
unverhältnismäßigen Kosten möglich ist; gesetzliche Rechte 
des Käufers bleiben unberührt.  

Wird die Nacherfüllung durch uns nicht innerhalb eines an-
gemessenen Zeitraums erfolgreich durchgeführt, so kann 
der Käufer uns eine angemessene Frist zur Nacherfüllung 
setzen, nach deren fruchtlosem Ablauf er entweder den 
Kaufpreis herabsetzen oder von dem Vertrage zurücktreten 
kann.  

Weitergehende Ansprüche als die in dieser Ziffer B. V. 6. ge-
regelten Ansprüche, z. B. auf Schadensersatz oder Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen, bestehen nur nach Maßgabe 
des Abschnitts C.  

7. Die Verjährungsfrist im Fall mangelhafter Lieferung endet 
– außer in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässig-
keit - nach Ablauf eines Jahres nach Ablieferung. Für Ware, 
die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein 
Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit 
verursacht hat, gelten jedoch abweichend von Satz 1 die ge-
setzlichen Verjährungsfristen. §§ 445a, 445b und § 478 BGB 
bleiben unberührt. Nachbesserung oder Ersatzlieferung las-
sen die Verjährungsfrist nicht neu beginnen.  
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Bei Personenschäden oder Schäden an privatgenutzten Sa-
chen oder bei Vorsatz gelten abweichend von vorstehenden 
Regelungen die hierfür vorgeschriebenen gesetzlichen Ver-
jährungsfristen. 

8. Rückgriffsansprüche des Käufers nach §§ 445a, 445 b 
und 478 BGB gegen uns sind beschränkt auf den gesetzli-
chen Umfang der gegen den Käufer geltend gemachten 
Mängelrechte Dritter und setzen voraus, dass der Käufer sei-
ner ihm im Verhältnis zu uns obliegenden Prüfungs- und Rü-
gepflicht nachgekommen ist. Der Käufer ist verpflichtet, 
unberechtigte Ansprüche abzuwehren. Wir haften nicht für 
vertragliche Haftungserweiterungen, Garantiezusagen oder 
überobligatorische Kompensationsleistungen des Käufers 
gegenüber seinen Abnehmern oder Dritten.  

9. Reklamations- oder Schadenspauschalen oder Vertrags-
strafen werden nicht anerkannt.  

 

10. Soweit das Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 
11. April 1980 über den Internationalen Warenkauf (UN-
Kaufrecht) Anwendung findet, gilt dieses mit der Maßgabe, 
dass Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche 
gegen uns wegen Mangelhaftigkeit der Kaufsache oder we-
gen sonstiger Leistungsstörungen nur im Falle eines Ver-
schuldens unserer gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen und nur in den Grenzen des nachfolgen-
den Abschnitts C. bestehen. Die vorstehende Einschrän-
kung gilt nicht für Personenschäden, Schäden an privat 
genutzten Sachen und andere Fälle einer gesetzlich zwin-
genden Haftung. 

 

C. Allgemeine Haftungsbeschränkungen 

1. Unsere Haftung auf Schadens- oder Aufwendungsersatz 
aus jedem Rechtsgrunde wird nach Maßgabe der Bestim-
mungen dieses Abschnitts C ausgeschlossen oder be-
schränkt. 

2. Wir haften nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit un-
serer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen oder bei 
schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. 

3. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflich-
ten haften wir – außer in den Fällen des Vorsatzes oder der 
groben Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen – nur für den vertragstypischen, vorher-
sehbaren Schaden. 

4. Die Haftung für Produktionsausfall und entgangenen Ge-
winn ist in jedem Falle ausgeschlossen. 

5. Unsere Haftung aus jedem Rechtsgrunde ist insgesamt 
auf den Gesamtauftragswert – bei Abrufen aus oder Einzel-
bestellungen auf der Grundlage von Rahmenverträgen auf 
den Abruf- oder Einzelbestellwert – beschränkt, soweit nicht 
höhere Versicherungsdeckung oder höhere Ersatzansprü-
che gegen konzernfremde Dritte bestehen. Falls der Ge-
samtauftragswert oder der Abruf- oder Einzelbestellwert 
ohne gesetzliche Umsatzsteuer 50.000 EUR unterschreitet, 
gilt der Betrag von 50.000 EUR als Haftungsobergrenze, so-
weit nicht höhere Versicherungsdeckung oder höhere Er-
satzansprüche gegen konzernfremde Dritte bestehen. 

6. Die in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen enthal-
tenen Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten 
nicht bei Vorsatz und nicht bei Personenschäden, Schäden 
an privat genutzten Sachen und in sonstigen Fällen gesetz-
lich zwingender Haftung.  

 

D. Sonstige Bestimmungen 

I. Versicherung 

Wir beauftragen den Käufer, für jede Tonne gelieferten 
Stahlschrott die in der jeweils aktuellen Fassung des sog. 
Kölner Abkommens vereinbarte Versicherungsprämie, wel-
che die Versicherungssteuer enthält, unter dem Stichwort 
„Schrottabgabe“ auf das Sonderkonto der Versicherer zu 
überweisen und zu unseren Lasten zu verrechnen. 

 

II. Steuern, Zölle, Abgaben 

1. Zusätzlich zum Kaufpreis berechnen wir für Verkäufe in 
die Bundesrepublik Deutschland gesondert die Umsatz-
steuer zum jeweils geltenden Satz. 

2. Grenzüberschreitende Lieferungen erfolgen unverzollt 
und unversteuert. Soweit Zölle, Steuern und sonstige Abga-
ben erhoben werden, gehen diese zu Lasten des Käufers. 

 

III. Einhaltung außenwirtschaftsrechtlicher Pflichten 

Der Käufer verpflichtet sich, die Ware nur zu gesetzmäßi-
gen Zwecken und unter Einhaltung aller gesetzlichen Best-
immungen der Bundesrepublik Deutschland und des 
Ziellandes zu erwerben, einzusetzen oder weiter zu veräu-
ßern. Insbesondere verpflichtet sich der Käufer, bezüglich 
der Ware sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Handels-
beschränkungen und Sanktionen sowie etwaige ausfuhr-
rechtliche Anmelde- oder Genehmigungserfordernisse, 
welche in Deutschland gelten, vollumfänglich einzuhalten 
und uns dies auf Verlangen in geeigneter Form nachzuwei-
sen. Im Falle einer Nichtbeachtung der vorstehenden Ver-
pflichtungen steht uns das Recht zu, die Lieferung 
zurückzuhalten, bis der Käufer geeignete Nachweise der 
Einhaltung vorlegt. Nach erfolgloser Fristsetzung haben wir 
das Recht, nach unserer Wahl den Vertrag fristlos zu kündi-
gen oder von dem Vertrag zurückzutreten. Etwaige bei uns 
durch die Nichteinhaltung des Käufers entstandene Kosten 
trägt der Käufer. 
Der Käufer erklärt weiterhin, keine Verbotspartei im Sinne 
der EU-Sanktionsverordnungen zu sein und auch nicht von 
einer Verbotspartei durch Stimmrechte, Kapitalanteil oder in 
sonstiger Weise direkt oder indirekt beherrscht zu sein. Der 
Käufer hat uns unaufgefordert über eine Einstufung als 
Verbotspartei oder über eine Beherrschung gemäß dem 
Vorstehenden durch eine Verbotspartei zu informieren. Im 
Falle der Einstufung als Verbotspartei oder der Beherr-
schung durch eine Verbotspartei erlischt der Kaufvertrag. 
 

IV. Ausfuhrnachweis 

Holt ein außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ansäs-
siger Käufer oder dessen Beauftragter Ware ab und beför-
dert oder versendet sie in das Ausland, so hat der Käufer 
uns dies durch Übergabe von Belegen, die den Anforderun-
gen des Umsatzsteuerrechts der Bundesrepublik Deutsch-
land genügen, nachzuweisen. Wird dieser Nachweis nicht 
innerhalb von dreißig Kalendertagen nach Übergabe der 
Ware erbracht, so hat der Käufer die Umsatzsteuer gemäß 
dem für Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land geltenden Umsatzsteuersatz vom Rechnungsbetrag zu 
zahlen. 
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V. Datenschutz 

1. Die Parteien verpflichten sich, die geltenden Datenschutz-
bestimmungen einzuhalten, insbesondere EU-
Datenschutzgrundverordnung und Bundesdatenschutzge-
setz. 

2. Wir weisen darauf hin, dass die im Zusammenhang mit 
der Vertragsbeziehung und der Auftragsabwicklung anfal-
lenden Daten zum Zwecke der Vertragsdurchführung verar-
beitet werden.  

3. Wir behalten uns vor, Daten zur Vertrags- und Zahlungs-
abwicklung und sonstige zur Beurteilung der Bonität geeig-
nete Informationen aus der Vertragsbeziehung an 
Versicherungsgesellschaften und Einrichtungen zur Absi-
cherung von Lieferantenkrediten und zur Einschätzung der 
Bonität auf elektronischem Wege mitzuteilen.  

 

VI. Anzuwendendes Recht 

Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Vertragsparteien gilt 
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unter Einschluss des „Übereinkommens der Vereinten Nati-
onen vom 11. April 1980 über den Internationalen Waren-
kauf“ (UN-Kaufrecht). 

 

VII. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

1. Erfüllungsort für die Lieferungen ist der Versandort 
(Werks- oder Lagerort), für die Zahlungen der Hauptsitz un-
serer Gesellschaft.  

2. Für beide Teile wird als Gerichtsstand Hannover verein-
bart. Wir sind berechtigt, Ansprüche unsererseits nach un-
serer Wahl auch am Sitz des Bestellers geltend zu machen. 


